
Auszug aus der Thüringer Kommunalordnung 

 

§ 10 
Einwohner und Bürger 

(1) Einwohner der Gemeinde ist, wer in der Gemeinde wohnt. Jeder Einwohner hat gegenüber der 
Gemeinde die gleichen Rechte und Pflichten, sofern nicht durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes 
etwas anderes bestimmt ist. 

(2) Bürger der Gemeinde ist jeder Einwohner, der als Deutscher im Sinne des Artikels 116 Abs. 1 des 
Grundgesetzes bei den Gemeindewahlen wahlberechtigt ist. Das Bürgerrecht entsteht mit dem Erwerb 
der Wahlberechtigung und endet mit dessen Verlust. Personen, die die Staatsangehörigkeit eines 
anderen Mitgliedsstaates der Europäischen Union besitzen und bei den Gemeindewahlen 
wahlberechtigt sind, stehen den Bürgern gleich. 

 


